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Anrechnung eines Freiwilligendienstes als 
Zivildienstersatz 

Innerhalb der Freiwilligendienste sind das Freiwillige Sozialjahr und das Frei-
willige Umweltschutzjahr von den Auslandsfreiwilligendiensten abzugrenzen. 
Während FSJ und FUJ im Inland geleistet werden, umfassen letztere den Ge-
denk-, Friedens- und Sozialdienst im Ausland. Gemeinsam ist diesen Formen 
des freiwilligen Engagements, dass grundsätzlich eine Anrechnung als Ersatz 
für den Zivildienst möglich ist. Jeweils gilt dabei die Voraussetzung einer 
durchgehenden Dauer von zumindest zehn Monaten. Hingegen kann das „Eu-
ropäische Solidaritätskorps (ESK)“ nicht als Zivildienstersatz anerkannt wer-
den. 

Informationen über die genannten Freiwilligendienste sind unter www.frei-
willigenweb.at abrufbar. Dort finden sich auch Angaben und Kontaktdaten der 
einzelnen Trägerorganisationen, welche für die Vermittlung zwischen Freiwil-
ligen und Einsatzstellen zuständig sind. Die Bewerbungsverfahren beim FSJ 
und FUJ sind zumeist ähnlich aufgebaut und beinhalten regelmäßig eine offizi-
elle Bewerbung sowie persönliche Gespräche. Häufig wird auch ein Kennen-
lerntag bei der Einsatzstelle angeboten, um beide Seiten zusammenzuführen.  
Durchaus unterschiedlich gestalten sich die Prozesse hingegen bei den Aus-
landsfreiwilligendiensten. Das Spektrum umfasst dabei etwa verpflichtende 
Seminare oder eine der Entsendung vorausgehende ein- bis zweijährige obli-
gatorische Mitarbeit beim Träger. Als letzter Schritt ist in allen Fällen eine 
schriftliche Vereinbarung mit der jeweiligen Trägerorganisation zu schließen. 
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Erfordernisse & Vorgehensweise 

Nach den Informationen der Zivildienstserviceagentur sind folgende Punkte 
bei der Anrechnung zu beachten: 

1. Fristgerechte Abgabe der Zivildiensterklärung nach der Stellung. Der 
Freiwilligendienst kann zwar auch zuvor schon begonnen oder abgeleis-
tet worden sein, auch in diesen Fällen ist aber auf eine rechtzeitige Ab-
gabe der Zivildiensterklärung zu achten. 

2. Ehestmögliche Mitteilung des Interesses am Freiwilligendienst gegen-
über der Zivildienstserviceagentur (info@zivildienst.gv.at). Informatio-
nen zum geplanten Dienst (Welcher Dienst? Wann? Wo?) sowie Name 
und Geburtsdatum sind dabei anzugeben. 

3. Abschluss einer Dienstvereinbarung mit einer der anerkannten Träger-
organisationen. Eine Kopie dieser ist ehestmöglich der Zivildienstser-
viceagentur zu übermitteln.  

4. Übermittlung einer Kopie des von der Trägerorganisation nach Ableis-
tung des Freiwilligendienstes erhaltenen Zertifikats an die Zivildienst-
serviceagentur binnen eines Monats. 

Nach diesen Schritten wird eine Bestätigung, dass keine Heranziehung zum Zi-
vildienst mehr erfolgt, ausgestellt. Bei vorzeitiger Beendigung des Freiwilligen-
dienstes aus Gründen, welche nicht der Teilnehmer selbst zu vertreten hat, 
werden die absolvierten Tage auf den Zivildienst angerechnet, soweit sie zwei 
Monate übersteigen. 
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Kontakt 

Zivildienstserviceagentur 
Tel: 01/585 47 09 - 63 5800 
E-Mail: info@zivildienst.gv.at 

Freiwilliges Sozialjahr 
BMSGPK, Abt. V/A/6, Freiwilligenpolitik 
Tel: +43 1 71100 866581 
E-Mail: eva.geier@sozialministerium.at 

Freiwilliges Umweltschutzjahr 

Jugend-Umwelt-Plattform JUMP, c/o Umweltbundesamt 
Tel: 01/31304-2012 
E-Mail: fuj@jugendumwelt.at 

Gedenk-, Friedens- oder Sozialdienst im Ausland 
BMSGPK, Abt. V/A/6, Freiwilligenpolitik 
Tel: 01/711 00-866 398 
E-Mail: wolfgang.gschliffner@sozialministerium.at 

 

 

 


